
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Coronavirus (Covid-19), Kulturpolitik
Akteure Keller-Sutter, Karin (fdp, plr) BR EJPD / CF DFJP
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ammann, Amando
Bühlmann, Marc
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Gsteiger, Christian
Kuhn, Sarah

Bevorzugte Zitierweise

Ammann, Amando; Bühlmann, Marc; Frick, Karin; Gerber, Marlène; Gsteiger, Christian;
Kuhn, Sarah 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Coronavirus (Covid-19),
Kulturpolitik, 2020 - 2022. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

2Datenschutz und Statistik

4Institutionen und Volksrechte

6Bundesrat

7Regierungspolitik

8Aussenpolitik
9Beziehungen zur EU

10Zwischenstaatliche Beziehungen

11Aussenwirtschaftspolitik

12Sozialpolitik
12Soziale Gruppen

12Asylpolitik

13Bildung, Kultur und Medien
13Kultur, Sprache, Kirchen

13Kulturpolitik

14Kirchen und religionspolitische Fragen

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
WTO Welthandelsorganisation
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
BAG Bundesamt für Gesundheit
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
SEM Staatssekretariat für Migration
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
ETHL Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Prooperty Rights

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
AELE Association européenne de libre-échange
OMC Organisation mondiale du commerce
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CdG Les Commissions de gestion
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
OFSP Office fédéral de la santé publique
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne
CEP Commission d'enquête parlementaire
ADN Acide désoxyribonucléique
EPFZ École polytechnique fédérale de Zürich
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

01.01.65 - 01.01.23 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2021: Rechtsordnung

Das erste Halbjahr 2021 stand im Zeichen von drei Volksabstimmungen, die die
öffentliche Debatte im Bereich der Rechtsordnung prägten. Am 7. März 2021 kamen die
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» und das E-ID-Gesetz zur Abstimmung. Am
13. Juni 2021 folgte das Referendum zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen
zur Terrorismusbekämpfung (PMT). Die damit einhergehenden Abstimmungskampagnen
waren in der Medienkonjunktur deutlich zu erkennen, wie die APS-Zeitungsanalyse
zeigt: Das Thema Bürgerrechte, worunter das Verhüllungsverbot fällt, verzeichnete über
das ganze Jahr gesehen den höchsten Anteil an Zeitungsartikeln zur Rechtsordnung (vgl.
Abbildung 2 im Anhang) und dominierte die Medienberichterstattung im Bereich
Rechtsordnung von Januar bis März (vgl. Abbildung 1). An zweiter Stelle lag im ersten
Quartal das Thema Öffentlicher Dienst, dem die E-ID zuzuordnen ist. Von April bis Juni
galt die meiste Beachtung dem Thema Innere Sicherheit, wo das PMT-Referendum
angesiedelt ist.

Nach einem intensiven und vielschichtigen Abstimmungskampf, in dem viele Argumente
gleichzeitig von der Pro- und der Contra-Seite verwendet wurden, nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung die vom Egerkinger Komitee lancierte Initiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» am 7. März 2021 mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Während das
befürwortende Lager den Volksentscheid als klares Zeichen gegen den Islamismus in
der Schweiz wertete, beklagte das unterlegene Lager einen unnötigen Eingriff in die
Grundrechte von Musliminnen. Die für das Geschäft zuständige Bundesrätin Karin
Keller-Sutter, die den Erfolg der Initiative trotz indirekten Gegenvorschlags nicht hatte
abwenden können, legte viel Wert darauf zu betonen, das Resultat sei nicht als Votum
gegen die Musliminnen und Muslime in der Schweiz zu verstehen. Die Vox-Analyse
bestätigte denn auch, dass das Ja nicht nur von kulturellen, sondern ebenso von
sicherheitspolitischen und feministischen Argumenten getragen wurde.

Am selben Tag erlitt Justizministerin Karin Keller-Sutter mit dem Nein zur E-ID auch
beim zweiten Geschäft aus ihrem Zuständigkeitsbereich eine Niederlage. Die Schweizer
Stimmbevölkerung versenkte das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste in der Referendumsabstimmung mit 64.4 Prozent Nein-
Stimmen deutlich. Gemäss der Vox-Nachbefragung war es den Behörden nicht
gelungen, das Misstrauen gegenüber den privaten Anbieterinnen und Anbietern der E-
ID abzubauen, das die Abstimmungskampagne dominiert hatte. Die E-ID ist damit nicht
grundsätzlich gescheitert, allerdings würde von der Stimmbevölkerung eine staatliche
Lösung gewünscht.

In der dritten Volksabstimmung des Jahres im Bereich Rechtsordnung konnte die
Justizministerin schliesslich einen Erfolg verbuchen. Eine klare Mehrheit von 56.6
Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hiess am 13. Juni 2021 das
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) an der
Urne gut. Angesichts der wahrgenommenen Terrorgefahr überwog das Vertrauen in den
Bundesrat und die Polizei letztlich die Bedenken bezüglich polizeilicher Willkür und
Verlust der Rechtsstaatlichkeit, wovor das Referendumskomitee gewarnt hatte, so die
Schlussfolgerung der Vox-Analyse. Der Staat erhält damit verschiedene präventiv-
polizeiliche Mittel – von der Meldepflicht bis zum Hausarrest –, um terroristische
Gefährderinnen und Gefährder zu kontrollieren.

In der zweiten Jahreshälfte zog das Thema Innere Konflikte und Krisen zunehmende
Aufmerksamkeit auf sich, sodass es im September und Oktober im Bereich der
Rechtsordnung das von den Medien meistbeachtete Thema war (vgl. Abbildung 1). Dafür
verantwortlich waren hauptsächlich die Demonstrationen gegen die Corona-
Massnahmen. Insbesondere im Herbst, als der Bundesrat die Zertifikatspflicht
beschloss, intensivierten sich die Proteste. So fanden in der Bundesstadt wöchentliche
Kundgebungen der Massnahmenkritikerszene statt. Nachdem es mehrmals zu
Ausschreitungen gekommen war und die Stadt Bern die Kundgebungen nicht mehr
bewilligte – was die Massnahmengegnerinnen und -gegner aber nicht davon abhielt,
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weiter zu demonstrieren –, wurde auch die Radikalisierung der Szene in den Medien
debattiert. Im Vorfeld der Referendumsabstimmung über die zweite Revision des
Covid-19-Gesetzes Ende November erhitzten sich die Gemüter weiter. Die aufgeladene
Stimmung gipfelte darin, dass aufgrund befürchteter Ausschreitungen am
Abstimmungssonntag das Bundeshaus von der Polizei grossräumig abgeriegelt wurde.
Eine weitere Eskalation blieb dann aber glücklicherweise aus.

Etwas abseits der Medienaufmerksamkeit widmete sich das Parlament 2021 mehreren
umfangreichen Gesetzesrevisionen im Strafrecht. In der Frühjahrssession nahm der
Nationalrat die Revision der Strafprozessordnung in Angriff, die der Ständerat in der
Wintersession fortsetzte. Das Revisionsprojekt geht auf eine 2015 überwiesene Motion
der RK-SR zurück, die den Bundesrat beauftragt hatte, die Strafprozessordnung auf ihre
Praxistauglichkeit zu prüfen und allfällige Anpassungen vorzuschlagen. Nachdem die
Räte die Bestimmungen zur Sicherheitshaft aufgrund ihrer Dringlichkeit ausgekoppelt
und 2020 bereits verabschiedet hatten, begannen 2021 die Beratungen zum
Hauptentwurf. Das zweite zentrale Gesetzgebungsprojekt im Strafrecht, die
Harmonisierung der Strafrahmen, durchlief 2021 die Differenzbereinigung. Einer der
Hauptstreitpunkte dieser Vorlage war, inwieweit die Strafen für Gewalt gegen Behörden
und Beamte verschärft werden sollen. Zusammen mit der Revision des
Sexualstrafrechts bildet die Strafrahmenharmonisierung die zweite Etappe einer
umfassenden StGB-Revision, in der nach dem Allgemeinen Teil (abgeschlossen 2016)
nun auch der Besondere Teil erneuert wird. Aufgrund des festgestellten
Diskussionsbedarfs hatte das Parlament die Revision des Sexualstrafrechts in einen
eigenen Entwurf ausgelagert, der Anfang 2021 in die Vernehmlassung gegeben wurde.
Des Weiteren brachten die eidgenössischen Räte in der Wintersession 2021 die
Änderung des DNA-Profil-Gesetzes zum Abschluss. Nach Inkrafttreten dürfen die
Ermittlungsbehörden neu mittels sogenannter Phänotypisierung äusserliche Merkmale
wie Haar-, Haut- und Augenfarbe oder das Alter der gesuchten Person aus DNA-Spuren
bestimmen. 1

Datenschutz und Statistik

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzten mehrere früh von der
Pandemie betroffene Länder, beispielsweise China, Singapur, Südkorea oder Taiwan,
auf staatlich verordnetes Mobiltelefon-Tracking, damit die Behörden den Standort
einer Person verfolgen und so einerseits die Einhaltung von Isolation und Quarantäne
überwachen und andererseits Passanten vor infizierten Personen warnen konnten.
Ende März berichtete die Presse, dass auch in der Schweiz das BAG Handydaten zur
Bewältigung der Pandemie nutze. Im Fokus stand dabei jedoch nicht das
personalisierte Tracking, sondern die Auswertung anonymisierter Massendaten aus dem
Mobilfunknetz der Swisscom, um zu überprüfen, ob sich die Bevölkerung an das Verbot
von Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum hielt und wo sich
allenfalls zu grosse Menschenansammlungen bildeten. Auf Kritik aus Datenschutzkreisen
entgegnete das BAG in der Presse, die Daten liessen keine Rückschlüsse auf einzelne
Personen zu und würden nicht in Echtzeit verwendet, weshalb es sich nicht um eine
Überwachung, sondern um eine verhältnismässige Massnahme handle.
Die permanente Mitverfolgung des Standorts aller Personen durch den Staat, mit der
einige asiatische Länder schnelle Erfolge in der Eindämmung der Pandemie erzielten,
war in Europa datenschutzrechtlich undenkbar. Ein paneuropäisches Konsortium von
130 Forschungseinrichtungen aus acht Ländern, darunter auch die ETHZ und die EPFL,
das Anfang April in den Medien vorgestellt wurde, arbeitete daher an einer auf Europa
zugeschnittenen, die Privatsphäre bewahrenden Lösung, um die Rückverfolgung der
Kontakte infizierter Personen zu unterstützen. Ziel war eine Smartphone-App zum
Proximity Tracing, d.h. zum Erkennen, welche Personen sich so nah waren, dass eine
Übertragung des Coronavirus möglich gewesen wäre. Die europäische App setzte
allerdings nicht auf die Standort-Lokalisierung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern
auf eine extra zu diesem Zweck von Apple und Google gemeinsam entwickelte
Bluetooth-Schnittstelle. Über Bluetooth soll die App andere Smartphones in einem
gewissen Umkreis erkennen, auf denen die Anwendung ebenfalls aktiviert ist, und diese
Kontakte anonym speichern. Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person kann
dann über die App die registrierten Kontaktpersonen warnen, sodass sich diese
frühzeitig in Quarantäne begeben und testen lassen können. Für den Bundesrat sei
diese Anwendung «interessant», wie Karin Keller-Sutter gegenüber dem Tages-Anzeiger
sagte. Man kläre derzeit ab, wie dieses System in der Schweiz zum Einsatz kommen
könnte und wie die Rechtslage aussehe. Aus Datenschutzsicht hielt EDÖB Adrian
Lobsiger diesen Weg gemäss Tages-Anzeiger für «gangbar», solange das Herunterladen
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der App freiwillig sei. Wie in den Medien erklärt wurde, sammle das System keine
personalisierten Daten; vielmehr würden die Kontakte für eine begrenzte Zeit als
verschlüsselte Codes abgespeichert.
Den beiden Schweizer Hochschulen erschien das europäische Projekt nach einiger Zeit
jedoch zu wenig transparent und sie befanden, es lege zu wenig Wert auf den Schutz
der Privatsphäre. Mitte April zogen sie sich daher – wie auch einige weitere
Institutionen, die zum gleichen Schluss gekommen waren – daraus zurück und
kündigten an, stattdessen eine eigene Lösung zu entwickeln, die im Gegensatz zum
europäischen System keine Kontaktdaten sammle, sondern sie jeweils dezentral direkt
auf dem Smartphone speichere. So könne weder nachverfolgt werden, welche Personen
miteinander in Kontakt waren, noch welche sich infiziert und damit eine Warnung
ausgelöst haben, selbst wenn die Server der App-Betreiber gehackt werden sollten,
erklärten die Medien. Auch der EDÖB, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit und
die Nationale Ethikkommission zeigten sich in der Presse zufrieden mit dem gewählten
dezentralen Ansatz: Damit werde die Privatsphäre bestmöglich geschützt.
In seiner Medienkonferenz vom 29. April bestätigte der Bundesrat schliesslich, dass er
plane, der Bevölkerung zeitnah eine solche Corona-Warn-App zur Verfügung zu stellen;
diese werde derzeit von der ETHZ und der EPFL gemeinsam mit dem Bund entwickelt.
Weiter versicherte die Regierung, dass der Gebrauch der App freiwillig sein und sie nur
für die Dauer der Krise eingesetzt werde. Bis anhin hatte sich der Bundesrat dazu nur
sehr zurückhaltend geäussert, was in den Medien bereits für Spekulationen gesorgt
hatte, weil vonseiten des BAG und der beteiligten Hochschulen bereits Tage zuvor ein
konkretes Datum kommuniziert worden war, an dem die App bereitstehen sollte.
Gleichzeitig erörterte die Presse viele noch offene Fragen zur geplanten Corona-Warn-
App. Vor dem Hintergrund einer Experteneinschätzung, wonach 60 Prozent der
Bevölkerung die App nutzen müssten, damit sie wirksam sei, wurde debattiert, ob die
Freiwilligkeit der richtige Weg sei. Dies wurde aus ethischen Gründen – namentlich,
weil ein App-Zwang einen inakzeptablen Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung
darstellte – grösstenteils bejaht, aber gleichzeitig anerkannt, dass eine so weit
verbreitete, freiwillige Verwendung der App eine grosse Akzeptanz und damit ein
grosses Vertrauen seitens der Bevölkerung voraussetze. Dieses Vertrauen basiere
seinerseits gerade auf der Freiwilligkeit und nur schon der geringste Anschein, der Staat
wolle die Menschen zur Benutzung der App drängen, könnte es zerstören, warnte etwa
die Zürcher GLP-Nationalrätin und Geschäftsführerin des IT-Verbandes Swico Judith
Bellaïche im Tages-Anzeiger. Gegen die App wurde indessen das Argument ins Feld
geführt, sie bringe nichts, weil sie das manuelle Contact Tracing nicht ersetzen könne.
Dem widersprach der massgeblich an der Entwicklung der App beteiligte EPFL-
Epidemiologe Marcel Salathé nicht, erklärte aber gegenüber dem «Blick», dass die
Contact-Tracing-Stellen durch die App entscheidend entlastet werden könnten und
dass jede Installation helfe, auch wenn weniger als 60 Prozent der Bevölkerung die App
nutzten.
Eine Mitte April im Auftrag der NZZ durchgeführte Befragung, deren Ergebnisse die
Zeitung Anfang Mai publizierte, hatte ergeben, dass knapp drei Viertel der Schweizer
Bevölkerung sich bereit erklärten, eine Tracking-App zu installieren, wenn diese zur
Eindämmung des Coronavirus und damit zur Verkürzung des Lockdowns beitragen
könnte. Dabei würden die Befragten am ehesten eine App installieren, die vom
Bundesrat herausgegeben würde – gut die Hälfte erklärte sich dazu bereit –, während
das BAG, die Kantone und andere vorgeschlagene Institutionen deutlich weniger
Vertrauen genossen. Bei den Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern, unter
denen die NZZ eine ähnliche Umfrage durchgeführt hatte, konnte sich ebenfalls gut die
Hälfte vorstellen, die Corona-App des Bundes zu installieren, wobei einzig in der
Grünen Fraktion klar die Skepsis überwog. Ein Obligatorium für die Anwendung wurde
von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern hingegen grossmehrheitlich
abgelehnt. 2
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Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2022: Institutionen und Volksrechte

Spätestens seit dem Rücktritt von Ueli Maurer als Bundesrat Ende September
dominierte die Suche nach seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger den
Themenbereich «Institutionen und Volksrechte» (vgl. Abbildung 1 der APS-
Zeitungsanalyse). Mit dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga Ende November standen
im Dezember 2022 gleich zwei Bundesratsersatzwahlen an. Maurer hatte seinen
Rücktritt mit dem Wunsch begründet, noch einmal etwas Neues machen zu wollen, und
Simonetta Sommaruga hatte sich entschieden, in Folge eines Schlaganfalles ihres
Mannes ihr Leben neu auszurichten. Wie bei Bundesratsersatzwahlen üblich, überboten
sich die Medien mit Spekulationen, Expertisen, Interpretationen und Prognosen. Bei der
SVP galt die Kandidatur von Hans-Ueli Vogt (svp, ZH), der sich 2021 aus der Politik
zurückgezogen hatte, als Überraschung. Dennoch zog ihn die SVP-Fraktion anderen
Kandidatinnen und Kandidaten vor und nominierte ihn neben dem Favoriten Albert
Rösti (svp, BE) als offiziellen Kandidaten. Bei der SP sorgte der sehr rasch nach der
Rücktrittsrede von Simonetta Sommaruga verkündete Entscheid der Parteileitung, mit
einem reinen Frauenticket antreten zu wollen, für Diskussionen. Die medialen Wogen
gingen hoch, als Daniel Jositsch (ZH) dies als «Diskriminierung» bezeichnete und seine
eigene Bundesratskandidatur verkündete. Die SP-Fraktion entschied sich in der Folge
mit Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) und Eva Herzog (sp, BS) für zwei Kandidatinnen.
Zum Nachfolger von Ueli Maurer wurde bereits im 1. Wahlgang Albert Rösti mit 131 von
243 gültigen Stimmen gewählt. Hans-Ueli Vogt hatte 98 Stimmen erhalten (Diverse: 14).
Für die SP zog Elisabeth Baume-Schneider neu in die Regierung ein. Sie setzte sich im
dritten Wahlgang mit 123 von 245 gültigen Stimmen gegen Eva Herzog mit 116 Stimmen
durch. Daniel Jositsch hatte in allen drei Wahlgängen jeweils Stimmen erhalten – deren
6 noch im letzten Umgang. Die Wahl der ersten Bundesrätin aus dem Kanton Jura wurde
von zahlreichen Beobachterinnen und Beobachtern nicht nur als Überraschung
gewertet, sondern gar als Gefahr für das «Gleichgewicht» der Landesregierung
kommentiert (Tages-Anzeiger). Die rurale Schweiz sei nun in der Exekutive
übervertreten, wurde in zahlreichen Medien kritisiert. 

Der Bundesrat stand aber nicht nur bei den Wahlen im Zentrum des Interesses.
Diskutiert wurde auch über Vor- und Nachteile einer Erhöhung der Zahl der
Regierungsmitglieder, wie sie eine parlamentarische Initiative Pa.Iv. 19.503 forderte –
es war bereits der sechste entsprechende Vorstoss in den letzten 30 Jahren. Die
Begründungen hinter den jeweiligen Anläufen variieren zwar über die Zeit – der neueste
Vorstoss wollte «die Konkordanz stärken», also mehr Spielraum für parteipolitische
aber auch für gendergerechte Vertretung schaffen – die Projekte nahmen bisher aber
stets denselben Verlauf: Auch in diesem Jahr bevorzugte das Parlament den Status quo.

Verbessert werden sollte hingegen die Krisenorganisation des Bundesrates. Dazu
überwiesen beide Kammern gleichlautende Motionen und Postulate der GPK beider
Räte, die Rechtsgrundlagen für einen Fach-Krisenstab sowie eine Gesamtbilanz der
Krisenorganisation des Bundes anhand der Lehren aus der Corona-Pandemie
verlangten. 

Auch das Parlament sollte als Lehre aus der Pandemie krisenresistenter gemacht
werden. Aus verschiedenen, von Parlamentsmitgliedern eingereichten Ideen hatte die
SPK-NR eine einzige Vorlage geschnürt, die 2022 von den Räten behandelt wurde.
Dabei sollten aber weder der Bundesrat in seiner Macht beschränkt, noch neue
Instrumente für das Parlament geschaffen werden – wie ursprünglich gefordert worden
war. Vielmehr sah der Entwurf Möglichkeiten für virtuelle Sitzungsteilnahme im Falle
physischer Verhinderung aufgrund höherer Gewalt und die Verpflichtung des
Bundesrates zu schnelleren Stellungnahmen bei gleichlautenden dringlichen
Kommissionsmotionen vor. Umstritten blieb die Frage, ob es statt der heutigen
Verwaltungsdelegation neu eine ständige Verwaltungskommission braucht. Der
Nationalrat setzte sich für eine solche ein, der Ständerat lehnte sie ab – eine Differenz,
die ins Jahr 2023 mitgenommen wird.
Nicht nur die Verwaltungskommission, auch die Schaffung einer ausserordentlichen
Aufsichtsdelegation war umstritten. Die vom Nationalrat jeweils mit grosser Mehrheit
unterstützte Idee, dass es neben der PUK und den Aufsichtskommissionen ein mit
starken Informationsrechten ausgerüstetes Gremium geben soll, das als problematisch
beurteilte Vorkommnisse in der Verwaltung rasch untersuchen könnte, war beim
Ständerat stets auf Unwille gestossen. Auch nach einer Einigungskonferenz konnten
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sich die Räte nicht auf eine Lösung verständigen, woraufhin der Ständerat das Anliegen
versenkte, zumal er die bestehenden Instrumente und Akteure als genügend stark
erachtete.

Seit vielen Jahren Zankapfel zwischen den Räten ist die Frage nach der Höhe der Löhne
in der Bundesverwaltung. In diesem Jahr beendete der Ständerat eine beinahe
sechsjährige Diskussion dazu, indem er auf eine entsprechende Vorlage der SPK-SR
auch in der zweiten Runde nicht eintrat, obwohl der Nationalrat deutlich für eine
Obergrenze von CHF 1 Mio. votiert hatte. Die SPK-NR sorgte in der Folge mit einer
neuerlichen parlamentarischen Initiative für ein Verbot von «goldenen Fallschirmen»
für Bundeskader dafür, dass diese Auseinandersetzung weitergehen wird.

In schöner Regelmässigkeit wird im Parlament auch die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit diskutiert. Zwei entsprechende Motionen wurden in
diesem Jahr von der Mehrheit des Ständerats abgelehnt, da das aktuelle System, in
welchem die Letztentscheidung dem direktdemokratischen Element und nicht der
Judikative überlassen wird, so gut austariert sei, dass ein Verfassungsgericht nicht nötig
sei. Freilich ist sich das Parlament der Bedeutung der obersten Bundesgerichte
durchaus bewusst. Ein Problem stellt dort seit einiger Zeit vor allem die chronische
Überlastung aufgrund der hohen Fallzahlen dar. Daher werde gemäss Justizministerin
Karin Keller-Sutter mittelfristig eine Modernisierung des Bundesgerichtsgesetzes
geprüft, kurzfristig sei eine Entlastung aber nur durch eine Erhöhung der Zahl der
ordentlichen Richterinnen und Richter zu erreichen. Eine entsprechende
parlamentarische Initiative der RK-NR hiessen beide Kammern gut, allerdings jeweils
gegen die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die in der Erhöhung lediglich
«Flickwerk» sah.

Die mittels direktdemokratischer Abstimmungen verhandelte Schweizer Politik zeigte
sich 2022 einigermassen reformresistent. Nachdem im Februar gleich beide zur
Abstimmung stehenden fakultativen Referenden (Gesetz über die Stempelabgaben und
Medienpaket) erfolgreich waren, wurde in den Medien gar spekuliert, ob die
Bundespolitik sich nun vermehrt auf Blockaden einstellen müsse. Allerdings passierten
dann im Mai und im September 4 von 5 mittels Referenden angegriffenen
Bundesbeschlüsse die Hürde der Volksabstimmung (Filmgesetz, Organspende, Frontex,
AHV21). Einzig die Revision des Verrechnungssteuergesetzes wurde im September an
der Urne ausgebremst. 2022 war zudem die insgesamt 25. Volksinitiative erfolgreich:
Volk und Stände hiessen die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung»
gut. Die beiden anderen Volksbegehren (Massentierhaltungsinitiative, Initiative für ein
Verbot von Tier- und Menschenversuchen) wurden hingegen abgelehnt. 

Dass in der Schweizer Politik manchmal nur ganz kleine Schritte möglich sind, zeigen die
erfolglosen Bemühungen, den Umfang an Stimm- und Wahlberechtigten zu erhöhen.
Der Nationalrat lehnte zwei Vorstösse ab, mit denen das Stimmrecht auf Personen ohne
Schweizer Pass hätte ausgeweitet werden sollen. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass das
Stimmrechtsalter in naher Zukunft auf 16 gesenkt werden wird, hat sich im Jahr 2022
eher verringert: Zwar wies eine knappe Mehrheit des Nationalrats den
Abschreibungsantrag für eine parlamentarische Initiative, welche eine Senkung des
Alters für das aktive Stimmrecht verlangt und welcher 2021 beide Kammern Folge
gegeben hatten, ab und wies sie an die SPK-NR zurück, damit diese eine Vorlage
ausarbeitet. In zwei Kantonen wurde die Senkung des Stimmrechtsalters im Jahr 2022
an der Urne aber deutlich verworfen: in Zürich im Mai mit 64.8 Prozent Nein-
Stimmenanteil, in Bern im September mit 67.2 Prozent Nein-Stimmenanteil.

Allerdings fielen 2022 auch Entscheide, aufgrund derer sich das
halbdirektdemokratische System der Schweiz weiterentwickeln wird. Zu denken ist
dabei einerseits an Vorstösse, mit denen Menschen mit Behinderungen stärker in den
politischen Prozess eingebunden werden sollen – 2022 nahmen etwa beide Kammern
eine Motion an, mit der Einrichtungen geschaffen werden, die helfen, das
Stimmgeheimnis für Menschen mit Sehbehinderung zu gewährleisten. Zudem gaben
National- und Ständerat einer parlamentarischen Initiative für die Barrierefreiheit des
Live-Streams der Parlamentsdebatten Folge, damit auch hörgeschädigte Menschen
diesen folgen können. Andererseits verabschiedete der Bundesrat die Verordnung zu
den künftigen Transparenzbestimmungen bei Wahlen und Abstimmungen. Ob und wie
die erstmals für die eidgenössischen Wahlen 2023 bzw. für das Finanzjahr 2023
vorzulegenden Kampagnen- und Parteibudgets die politischen Debatten beeinflussen
werden, wird sich weisen. 3
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Bundesrat

Die Regierung stand zwar während der Covid-19-Pandemie sozusagen an der Front,
schien aber lange Zeit vom Virus verschont zu bleiben – nicht aber von der
entsprechenden medialen Neugierde. Schon bei der ersten Welle im März 2020 hatte
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga den Medien versichert, die Regierung halte
sich streng an die Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln. Mitte Oktober 2020
musste sich Guy Parmelin in Quarantäne begeben, weil eine Person aus der Verwaltung
mit ihm Kontakt gehabt hatte, die positiv auf Corona getestet worden war. Parmelin sei
aber negativ getestet worden und habe telefonisch an der Bundesratssitzung
teilgenommen, so die Auskunft seines Departements. Ein weiteres Mal musste der
Wirtschaftsminister Ende 2020 in Quarantäne, weil er sich in Grossbritannien mit der
britischen Handelsministerin getroffen hatte und sich aus dem Vereinigten Königreich
einreisende Personen vorsorglich in Quarantäne begeben mussten. 

Ebenfalls Ende Jahr wurde bekannt, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte mit
gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen wollten. Prompt wurde dies dann
Mitte Januar 2021 von den Medien als «Vorzugsbehandlung» kritisiert. Eigentlich sei
einzig Ueli Maurer, mit seinen 70 Jahren einer Risikogruppe angehörend, berechtigt
gewesen, eine der damals noch knappen Impfdosen in Anspruch zu nehmen, so der
Blick, der auch zu berichten wusste, dass sich Guy Parmelin, Alain Berset, Ignazio Cassis
und Karin Keller-Sutter bereits «heimlich», also ohne die Medien darüber zu
informieren und ohne einer Risikogruppe anzugehören, geimpft hätten.

Ueli Maurer sorgte dann im Februar 2021 für Schlagzeilen, weil er auf eine zweite Dosis
verzichten wollte und dies öffentlich bekannt gab. Er sei so zäh, dass «bereits die erste
Impfung schon fast zu viel» gewesen sei. Im Mai gab Simonetta Sommaruga bekannt, die
erste Dosis erhalten zu haben. Sie habe Wert darauf gelegt, dass zuerst die
Risikogruppen eine Impfung erhielten, gab sie den Medien zu Protokoll. Die
Sonntagszeitung sah in der Impfung Sommarugas ein «Signal an eher impfkritische
Kreise», weil der Bundesrätin «aus ihrer Zeit als Konsumentenschützerin eine gewisse
Impfskepsis nachgesagt» worden sei. Es dürften nun alle Regierungsmitglieder geimpft
sein, zitierte die Sonntagszeitung «unbestätigte Informationen». Während andere
Staatschefs ihre Booster-Impfung inszenierten, mache die Schweizer Regierung «ein
kleineres Staatsgeheimnis daraus, wer die dritte Impfung erhalten ha[be]», so die
Aargauer Zeitung. Auf Anfrage der Zeitung gab Regierungssprecher André Simonazzi
zwar keine individuellen Impftermine bekannt – man wolle neuerliche mediale
Spekulationen vermeiden –, informierte jedoch, dass bis zum 17. Dezember 2021 alle
Regierungsmitglieder zum dritten Mal geimpft worden seien. 

Der erste Bundesrat, der sich mit Covid ansteckte, war schliesslich Bundespräsident
Ignazio Cassis Mitte Februar 2022, just nach seiner Ankündigung, dass die Covid-19-
Massnahmen aufgehoben seien. Er weise zwar keine Symptome auf, sei aber positiv
getestet worden und arbeite im Homeoffice, schrieb der Blick. Da die Quarantäne für
Kontaktpersonen aufgehoben worden war, traf sich das restliche Gremium trotzdem zu
Bundesratssitzungen. Die Anfrage des Blicks, ob sich die anderen sechs Magistratinnen
und Magistraten getestet hätten, wurde nicht beantwortet. Die Regierung habe stets
alle Vorschriften befolgt. In der Folge wurden Alain Berset (9. März 2022), Guy Parmelin
(12. März) und auch Simonetta Sommaruga (22. April) positiv getestet. Sie nahmen
jeweils von ihrem Homeoffice aus an den Regierungssitzungen teil. Den Medien war
dies in Anbetracht der abgeflauten Virulenz des Themas jeweils aber höchstens noch
Randnotizen wert. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.10.2020
MARC BÜHLMANN
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Regierungspolitik

Die Ankündigung der ersten von insgesamt vier von-Wattenwyl-Gesprächen im Jahr
2022 im Februar 2022 glich derjenigen des Vorjahres. Nicht nur der Ort war aufgrund
der Covid-19-Pandemie noch immer nicht das namengebende Von-Wattenwyl-Haus,
sondern erneut der Bernerhof, sondern auch die hauptsächlichen Traktanden der
Gespräche zwischen den Parteispitzen und einer Bundesratsdelegation – im Februar
bestehend aus dem frisch gekürten Bundespräsidenten und Aussenminister Ignazio
Cassis, Gesundheitsminister Alain Berset und Energieministerin Simonetta Sommaruga
sowie dem Bundeskanzler Walter Thurnherr – waren gleich wie im Vorjahr. Diskutiert
wurde nämlich über die sich langsam entspannende gesundheitspolitische Lage sowie
das in seiner neuen Stossrichtung formulierte Ziel der Regierung, die bilateralen
Beziehungen zur EU zu stabilisieren. Einen weiteren aussenpolitischen
Diskussionspunkt stellte der geplante Sitz der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat
(2023–2024) dar. Simonetta Sommaruga informierte über die geplanten Vorhaben zur
Senkung der Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bis 2050 (Revision des CO2-
Gesetzes und Schaffung des Bundesgesetzes über sichere Stromversorgung mit
erneuerbaren Energien). 
Im Mai 2022 fanden die Gespräche nach über zwei Jahren wieder im Von-Wattenwyl-
Haus statt. Und auch die Themen hatten sich innert Monaten aufgrund der aktuellen
weltpolitischen Lage mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs stark verschoben.
Bundespräsident Ignazio Cassis, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin sowie Walter
Thurnherr diskutierten mit den Vertretungen der Bundesratsparteien über die
aussenpolitischen, wirtschaftlichen und energiepolitischen Auswirkungen des Konflikts.
Konkrete Diskussionsgegenstände waren die neutralitätspolitische Ausrichtung der
Schweiz, die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Lugano, der weltweite
Teuerungsdruck und die Energieversorgungssicherheit – neben dem bereits im Februar
diskutierten Stromversorgungsgesetz, dessen Umsetzung beschleunigt werden sollte,
informierte die Energieministerin dabei über die geplanten Massnahmen zur
Gasversorgungssicherheit. 
Wie vor der Covid-19-Pandemie üblich traf sich die Landesregierung für die Von-
Wattenwyl-Gespräche im Herbst in corpore und in Klausur mit den Parteispitzen.
Neben dem Krieg und seinen Auswirkungen standen die Versorgungssicherheit, die
Finanzplanung, wirtschaftspolitische Folgen der Inflation, die gesundheitspolitische
Lage sowie einmal mehr die Europapolitik auf der Traktandenliste. In der
bundesrätlichen Bilanz zu sechs Monaten Krieg nahm Justizministerin Karin Keller-
Sutter Stellung zu den Migrationsbewegungen und dem Schutzstatus S, der rund 62'000
Personen gewährt worden sei; Verteidigungsministerin Viola Amherd betonte ihrerseits
den Wandel der «europäischen Sicherheitsarchitektur» und die Bedeutung
multilateraler Organisationen auch für die Schweiz; Aussenminister Ignazio Cassis
berichtete über die Lugano-Konferenz. Die energetische Versorgungssicherheit wurde
von Energieministerin Simonetta Sommaruga erörtert. Massnahmen seien etwa eine
Wasserkraftreserve, Einrichtung von Reservekraftwerken und Plänen zur Bewältigung
einer möglichen Gasmangellage; die Stromversorgung sei momentan aber sichergestellt.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin erklärte die steigenden Energiepreise zur
Hauptursache für die ansteigende Inflation, die zwar mit 3.4 Prozent unter dem
europäischen Mittel liege, aber auch in der Schweiz auf die Kaufkraft drücke. Über die
schwierige Lage der Bundesfinanzen, denen ab 2024 strukturelle Defizite in
Milliardenhöhe drohten, berichtete Finanzminister Ueli Maurer. Auch in der sich
momentan beruhigenden Situation in der Covid-19-Pandemie gehe es weiterhin darum,
eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, gab Gesundheitsminister
Alain Berset zu bedenken. Schliesslich informierte Aussenminister Ignazio Cassis auch
über die Sondierungsgespräche mit der EU: Es bestünden weiterhin erhebliche
Differenzen. 
Die vierte Gesprächsrunde der Von-Wattenwyl-Gespräche fand am 11. November statt.
Die Bundesratsparteispitzen liessen sich dabei über die Reise von Bundespräsident
Ignazio Cassis in die Ukraine und die Weiterführung des Schutzstatus S informieren.
Erneut wurde auch über die Massnahmen zur Verhinderung einer Strommangellage
diskutiert, darunter etwa das Reservekraftwerk in Birr oder der Rettungsschirm für
systemkritische Stromunternehmungen, aber auch über den Verzicht, Unternehmen
oder Private aufgrund der hohen Energiepreise oder der Inflation zu unterstützen. Auch
die laufenden Sondierungsgespräche mit der EU, die «besorgniserregende
Haushaltsentwicklung» und die nach wie vor angespannte gesundheitspolitische Lage
waren wie schon im Herbst Gegenstand der Diskussionen. 5

ANDERES
DATUM: 31.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Am 13. März 2020 führte der Bundesrat aufgrund der Corona-Pandemie mittels
Verordnung Schengen-Grenzkontrollen an allen Binnengrenzen ein. Für Reisende aus
Italien galt unmittelbar ein absolutes Einreiseverbot, das lageabhängig beurteilt wurde
und gegebenenfalls auf weitere Länder und Regionen ausgeweitet werden konnte. Die
Einreise in die Schweiz aus Italien war damit verboten, ausgenommen davon waren
Schweizer und Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger sowie Personen, die aus
beruflichen Gründen in die Schweiz reisen mussten oder sich in einer Situation
absoluter Notwendigkeit befanden. Weiterhin erlaubt waren der Transit- und
Warenverkehr. Bundesrätin Karin Keller-Sutter machte deutlich, dass künftig auch
andere Nachbarländer von derartigen Reisebeschränkungen betroffen sein könnten,
man in Italien aber «eine ganz andere Situation als beispielsweise in Frankreich» habe.
Diese Ankündigung machte der Bundesrat nur drei Tage später wahr, als er die Situation
in der Schweiz als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz einstufte und
verschiedene weitreichende Massnahmen beschloss, unter anderem die Einführung von
strengeren Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern und sämtlichen Nicht-Schengen-
Staaten. In der Zwischenzeit wurden auch Deutschland, Frankreich und Österreich als
Risikoländer eingestuft, weshalb sie neu den gleichen Einschränkungen unterlagen wie
Italien. Da die vier Nachbarstaaten zuvor bereits ähnlich strenge Grenz- und
Einreisekontrollen erlassen hätten, unterstütze man damit die Wirksamkeit der
ausländischen Regelungen, liess der Bundesrat in seiner Medienmitteilung verlauten.
Weil auch zahlreiche Länder ausserhalb Europas Ein- und Ausreisebeschränkungen
verfügt hatten, rief Bundesrätin Keller-Sutter alle Schweizer Reisenden im Ausland dazu
auf, in die Schweiz zurückzukehren. Am 18. März beschloss der Bundesrat, die
bestehenden Einreiseverbote auch auf Spanien und den gesamten Luftverkehr aus
Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich auszuweiten. Zudem wurden Einreisen
aus Drittstaaten in Übereinstimmung mit der Praxis der EU grundsätzlich verboten und
die Ausstellung von nationalen sowie Schengenvisa unterbrochen. Wiederum eine
Woche später wurden die Einreisebeschränkungen schliesslich auf Flüge aus allen
Schengen-Staaten ausgedehnt. Einzig Personen aus Liechtenstein durften zu diesem
Zeitpunkt noch ungehindert einreisen. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.03.2020
AMANDO AMMANN

Per Motion forderte die APK-NR vom Bundesrat einen epidemologisch angemessenen
Fahrplan für die schrittweise Öffnung der Grenzen und Wiederherstellung der
Personenfreizügigkeit vergleichbar mit den 3-stufigen Lockerungen im Inland. Die
Schliessung der Landesgrenzen im Zuge der Corona-Pandemie bedeutete für
Grenzgängerinnen und Grenzgänger lange Wartezeiten und für unverheiratete Paare
und getrennte Familien eine grosse Belastung. 
Der Bundesrat stimmte dem Anliegen der Kommission zu und legte am 29. April eine
Vorgehensweise zur Lockerung der Einreise in die Schweiz und der Zulassung
ausländischer Staatsangehöriger zum Arbeitsmarkt vor. Ein erster Schritt bestehe darin,
dass ab dem 11. Mai die Gesuche von Erwerbstätigen aus dem EU/EFTA-Raum und
Drittstaaten wieder bearbeitet werden, die vor dem 25. März eingereicht wurden.
Zudem solle der Familiennachzug für EU-Staatsangehörige und Schweizer Bürger
ermöglicht werden. Der zweite Schritt sehe ab dem 8. Juni die Bearbeitung aller
Gesuche aus dem EU/EFTA-Raum vor, wobei hierbei eine Koordination mit Kantonen
und Sozialpartnern erfolge und eine sistierte Stellenmeldepflicht aktiv werde. Der
Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. 
Der Nationalrat beriet in der ausserordentlichen Session im Mai 2020 über den
Vorstoss, wobei die Kommissionssprecherin Christa Markwalder (fdp, BE) darauf
drängte, die Motion für die Wirtschaft, den Tourismus und die Grundrechte der
Schweizer Bevölkerung anzunehmen. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter
musste sich in der Folge zahlreichen kritischen Fragen der Nationalrätinnen und
Nationalräte zur Arbeitslosigkeit, der Personenfreizügigkeit und potenziellen kantonalen
Sonderregelungen stellen. So plädierte Nationalrat Aeschi (svp, ZG) für die Aufhebung
der Personenfreizügigkeit zu Gunsten der Schweizer Arbeitslosen. Und Vertreterinnen
der Grenzkantone Basel, Basel-Stadt und Schaffhausen forderten eine frühere Öffnung
der Grenzen zu den Nachbarländern Deutschland und Frankreich. Bundesrätin Keller-
Sutter verwies jedoch in sämtlichen Fällen auf den bereits bekannten Fahrplan des
Bundesrats. Die Motion wurde vom Nationalrat nach dieser längeren Fragerunde mit 129
zu 49 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) angenommen. 7

MOTION
DATUM: 06.05.2020
AMANDO AMMANN
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In der Sommersession 2020 beriet der Ständerat über die Motion der APK-NR zur
schrittweisen Öffnung der Grenzen und Wiederherstellung der Personenfreizügigkeit.
Die APK-SR hatte sich im Vorfeld der Session mit 10 zu 1 Stimmen für die Annahme der
Motion ausgesprochen. 
Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) erwähnte in der Ratsdebatte die
inhaltliche Unbestrittenheit der Motion innerhalb der Kommission. Ein
Kommissionsmitglied habe sich laut Müller an der Kompetenzzuschreibung gestört, da
einzig und allein der Bundesrat über die Grenzöffnung zu entscheiden hätte und nicht
das Parlament. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter resümierte in der Folge
die Geschehnisse seit der Einreichung der Motion. So seien die Einreise- und
Zulassungsbeschränkungen für Personen aus dem Schengenraum bereits am 15. Juni
2020 aufgehoben worden und auch die Personenfreizügigkeit sei wiederhergestellt
worden. Noch nicht geklärt sei das Verfahren bei Touristen und Arbeitnehmenden aus
Drittstaaten, welche das Kriterium der wirtschaftlichen Notwendigkeit nicht erfüllen
würden. Der Bundesrat werde in Absprache mit den Schengen-Staaten in den
kommenden Wochen über die weitergehenden Lockerungsschritte entscheiden. Die
Motion wurde, da ihr Anliegen bereits erfüllt worden war, stillschweigend
angenommen. 8

MOTION
DATUM: 18.06.2020
AMANDO AMMANN

Beziehungen zur EU

Im März 2021 reichten Ständerat Marco Chiesa (svp, TI) und Nationalrat Piero Marchesi
(svp, TI) gleichlautende Motionen ein, mit denen sie verlangten, Artikel 14 des
Freizügigkeitsabkommens anzuwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton
Tessin und in den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Regionen vorläufig
auszusetzen. Der Bundesrat solle unverzüglich den Gemischten Ausschuss Schweiz-EU
einberufen, um eine Lösung für den Arbeitsmarkt der von der Covid-19-Pandemie am
stärksten betroffenen Kantone zu finden. Obwohl die Zahl der Arbeitsplätze in der
ganzen Schweiz gesunken sei, sei der Rückgang im Tessin etwa fünfmal so hoch
gewesen wie das Schweizer Mittel, beklagten Chiesa und Marchesi. Gleichzeitig sei die
Zahl der Grenzgänger und Grenzgängerinnen angestiegen – dies sei ein Zeichen des
Verdrängungseffekts, durch den Schweizer Arbeitnehmende aus dem Markt
ausscheiden würden. Sie beriefen sich auf Artikel 14 Absatz 2 des
Freizügigkeitsabkommens, der dem Gemischten Ausschuss «bei schwerwiegenden
wirtschaftlichen oder sozialen Problemen» die Kompetenz verleiht, geeignete
Abhilfemassnahmen zu prüfen. Bis sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt normalisiere,
sollten der Inländervorrang und die Kontingentierung der Bewilligungen daher temporär
wiedereingeführt werden, schlugen die Motionäre vor. 
Der Bundesrat sei sich der schwierigen Lage im Tessin bewusst, erklärte dieser in seiner
Stellungnahme. Jedoch habe man mit der Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung
und des Härtefallprogramms für Unternehmen entsprechende Massnahmen getroffen.
Die Aufrechterhaltung der Personenfreizügigkeit stelle ein wichtiges Element für die
wirtschaftliche Erholung der Schweiz nach Pandemieende dar, erklärte der Bundesrat.
Die Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte trage auch während der Pandemie dazu
bei, dass Unternehmen überleben könnten, was wiederum die Arbeitsplätze der
inländischen Arbeitnehmenden sichere. Hinsichtlich der Nutzung des inländischen
Arbeitskräftepotenzials gelte nach wie vor die 2018 eingeführte Stellenmeldepflicht. Für
den Bundesrat gab es keinen Grund, den Gemischten Ausschuss anzurufen, er
beantragte folglich die Ablehnung der Motion. 
In der Herbstsession 2021 meinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter zur Lage des Tessiner
Arbeitsmarkts, dass der Kanton «auch etwas Opfer seines eigenen Erfolgs» geworden
sei, diesbezüglich aber keine schwerwiegende Störung des Arbeitsmarkts vorliege. Die
vorliegende Motion stehe zudem im Widerspruch zur kurz zuvor angenommenen
Motion Herzog (sp, BS; Mo. 21.3698), die den Grenzverkehr in Grenzregionen explizit
von den Massnahmen des Epidemiengesetzes ausnehmen wollte. Bundesrätin Keller-
Sutter wies darüber hinaus darauf hin, dass die 4'000 Grenzgängerinnen und
Grenzgänger im Gesundheitswesen während der Pandemie für die Aufrechterhaltung
der Tessiner Gesundheitsinfrastruktur essentiell gewesen seien. Ihrem Antrag, die
Motion abzulehnen, kam die kleine Kammer mit 27 zu 7 Stimmen nach. 9
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Im Dezember 2020 reichte Damian Müller (fdp, LU) eine Motion ein, mit der er den
Bundesrat beauftragen wollte, Rückführungen nach Algerien auf dem Seeweg zu
vollziehen. Konkret forderte er den Abschluss einer Vereinbarung mit Algerien, welche
Rückführungen erlaubt, ein Transitlands mit Seezugang bewilligt und die Entsendung
eines sogenannten Immigration Liaison Officers (ILO) nach Algier ermöglicht. Ständerat
Müller begründete seine Motion damit, dass algerische Flüchtlinge in der Schweiz
«praktisch keine Chance» auf einen legalen Verbleib hätten und Algerien die nationale
Liste der hängigen Ausschaffungen daher seit Jahren anführe. Müller verwies auch auf
Aussagen der kantonalen Migrationsbehörden, gemäss derer es vermehrt
«Problemfälle» aus Algerien gebe. Obwohl Algerien 2012 vom EJPD als prioritäres Land
zur Rückkehr von Migrantinnen und Migranten eingestuft worden war, seien
zwangsweise Rückführungen mittels Sonderflügen auf Basis des bestehenden
Rückübernahmeabkommens nicht möglich. Gemäss Ständerat Müller funktioniere die
Rückführung auf dem Seeweg nach Marokko hingegen gut, weshalb man auf diesem
Modell aufbauen sollte. Die Entsendung eines ILO nach Algier schliesslich sei notwendig,
um die Beziehungen mit den algerischen Behörden im Migrationsbereich zu verbessern.
Müller verwies dabei auf die Absicht des SEM weitere ILO-Stellen schaffen zu wollen. 
Der Bundesrat räumte in seiner Stellungnahme ein, dass Rückführungen auf dem
Seeweg oder durch Sonderflüge gemäss dem geltenden Abkommen mit Algerien
unzulässig seien. Die Zusammenarbeit mit Algerien habe sich in den vergangenen
Jahren jedoch verbessert und die Vollzugspendenzen seien bis zur
Reisebeschränkungen durch die Covid-19-Pandemie deutlich gesenkt worden. Der
Bundesrat zeigte sich optimistisch, dass neue Rückführungsmassnahmen – wie zum
Beispiel Abflüge von Basel aus – nach der Öffnung der Grenzen zur positiven
Entwicklung beitragen werden. Die Entsendung eines ILO sei zurzeit nicht notwendig.
Einerseits weil dieser gemäss SEM in Algier nicht ausreichend ausgelastet wäre,
andererseits aber auch weil die Schweizer Botschaft in Algerien über ein gutes
Beziehungsnetz in der Migrationszusammenarbeit verfüge. Aus diesen Gründen
beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. 

In der Frühjahrssession 2021 gelangte das Anliegen in den Ständerat, wo der Motionär
dem Bundesrat Passivität vorwarf. Der Bundesrat lobe sich selber für die Senkung der
Vollzugspendenzen, obwohl selbige wieder angestiegen seien. Algerier gehörten zu
jenen Asylsuchenden, die «auffällig oder eben sehr oft auch straffällig» würden. Laut
Müller habe sich die Zusammenarbeit mit Algerien in den vergangenen drei Jahren,
entgegen der Einschätzung des Bundesrats, nicht verbessert. Er forderte die
anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter dazu auf, es ihrem Amtskollegen Cassis
gleichzutun und für bilaterale Gespräche nach Algerien zu reisen. Bundesrätin Keller-
Sutter entgegnete, dass der Ausbau der Zusammenarbeit mit Algerien im
Rückkehrbereich für den Bundesrat höchste Priorität habe, jedoch habe die Corona-
Pandemie für einen zeitweiligen Stopp der Bemühungen gesorgt. Die Bundesrätin bat,
die Motion abzulehnen, da ein verbindliches Verhandlungsmandat ihrer Ansicht nach
aussichtslos wäre. Der Ständerat liess sich davon jedoch nicht beeindrucken und nahm
die Motion mit 25 zu 16 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. 10

MOTION
DATUM: 01.03.2021
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 behandelte der Nationalrat die Motion Müller (fdp, LU), die
vom Bundesrat Verhandlungen mit Algerien über Rückführungen auf dem Seeweg
forderte. Eine Minderheit der SPK-NR, angeführt von Greta Gysin (gp, TI), beantragte die
Ablehnung der Motion, da der Bundesrat bereits im Austausch mit Algerien stehe, um
die Situation bei den Rückführungen zu verbessern, und die Zielsetzung der Motion
diesbezüglich «nicht zielführend» sei. Zudem habe die Schweiz kein Problem bei der
Durchführung von Zwangsrückführungen, sondern mit 50 Prozent gar eine deutlich
höhere Abschiebequote als beispielsweise die EU, argumentierte Gysin in der
Ratsdebatte. Eine marginale Mehrheit der Kommission – der Entscheid war mit 10 zu 8
Stimmen bei 1 Enthaltung sehr knapp ausgefallen – setzte sich hingegen für Annahme
des Vorstosses ein, weil die Motion den Anstrengungen des Bundesrats Nachdruck
verleihe. Kommissionssprecher Jauslin (fdp, AG) kritisierte, dass in der gegenwärtigen
Lage eine Rückführung nur mit Linienflügen möglich sei, während Algerien Sonderflüge
nicht erlaube. Viele abgewiesene Asylsuchende blieben daher auf unbestimmte Zeit in
der Schweiz, weshalb auch die in der Motion vorgeschlagenen Rückführungen auf dem
Seeweg sinnvoll seien. Die Mehrheit der Kommission vertrete die Meinung, dass der
effiziente Vollzug von Rückführungen wichtig für die Glaubwürdigkeit des Asylsystems
sei, schloss Jauslin. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies darauf hin, dass Algerien auch
keine Sonderflüge aus anderen europäischen Ländern akzeptiere, ansonsten aber das
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Rückübernahmeabkommen mit der Schweiz gut umsetze. Die Rückkehrpendenzen
seien trotz der Corona-bedingten Verzögerung nur leicht angestiegen und man sei
überzeugt, dass sich die positive Entwicklungstendenz nach Ende der Pandemie wieder
einstellen werde. Die Bundesrätin bezweifelte, dass sich Algerien auf die Verhandlungen
für ein Abkommen zur maritimen Rückführung einlassen werde, weshalb ein
verbindlicher Verhandlungsauftrag nicht hilfreich wäre. 
Der Nationalrat tat es in der Abstimmung jedoch der kleinen Kammer gleich und nahm
die Motion mit 116 zu 64 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) gegen den Willen des Bundesrats
an. Der geeinte Widerstand der SP- und Grünen-Fraktionen vermochte die Annahme
nicht zu verhindern. 11

Da die geplanten Gespräche in Wien Ende Januar 2022 aufgrund einer Covid-Infektion
von Karl Nehammer nicht hatten stattfinden können, empfingen Bundespräsident
Cassis und Bundesrätin Keller-Sutter den österreichischen Bundeskanzler stattdessen
Mitte Februar im aargauischen Zofingen zum Staatsbesuch. Der Besuch stellte bereits
das dritte hochrangige Treffen zwischen der Schweiz und Österreich im Jahr 2022 dar,
was den Wunsch der Nachbarländer zeige, ihre Beziehungen weiter zu stärken, wie das
EDA mitteilte. Im Zentrum des Besuchs standen Gespräche zur Umsetzung der
Strategischen Partnerschaft zwischen der Schweiz und Österreich, die Bekämpfung der
Covid-19-Pandemie, die Beziehungen der Schweiz zur EU und die Zusammenarbeit mit
Österreich im Westbalkan, sowie die Lage in Osteuropa. Da auch Justizministerin
Keller-Sutter anwesend war, wurden ebenso die Reform der Schengen/Dublin-Systeme,
sowie die bilaterale Kooperation in den Bereichen Migration und Sicherheit
besprochen. 12

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.02.2022
AMANDO AMMANN

Aussenwirtschaftspolitik

Im Januar 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik
2021, eine Botschaft zu den Wirtschaftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich
sowie den Bericht über zolltarifarische Massnahmen im Jahr 2021.

Der Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2021 befasste sich schwerpunktmässig mit
den Folgen der Covid-19-Pandemie in Entwicklungs- und Schwellenländern, da die
wirtschaftlichen Konsequenzen in diesen Staaten besonders schwer wiegen würden.
Der Bundesrat hielt fest, dass die wirtschaftliche Erholung in diesen Ländern dazu
genutzt werden solle, um strukturelle Verbesserungen vorzunehmen, die langfristig der
Erreichung der Ziele der Agenda 2030 und des Pariser Klimaübereinkommens dienten.
Auch im Inland gehe es um die Überwindung der Pandemieschäden und die Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit, so zum Beispiel im Tourismussektor, für den der Bundesrat
das Recovery-Programm 2022-2026 lanciert hatte. Bezüglich der Beziehungen mit der
EU hielt die Schweizer Regierung fest, dass man die bewährte Zusammenarbeit trotz
des Abbruchs der Verhandlungen über das Rahmenabkommen fortführen wolle. Auf
multilateraler Ebene beobachtete der Bundesrat eine sich vertiefende Blockbildung
und Tendenzen zur Abschottung, welche strukturelle Unsicherheiten für die Schweiz
mit sich brächten. Trotz dieser wenig erfreulichen Entwicklungen kam er zum Schluss,
dass die Ziele der Aussenwirtschaftspolitik 2021 weitgehend erreicht worden seien.
Abschliessend wagte er im Bericht einen Ausblick auf die aussenwirtschaftspolitische
Entwicklung im Jahr 2022. Nebst neuen Lösungen für Beziehungen zur EU werde sich
die Schweiz dem Datenschutz in internationalen Beziehungen, der Stärkung des
multilateralen Handelssystems und der Suche nach innovativen Nachhaltigkeitslösungen
im internationalen Handel widmen. 

Im Bericht über zolltarifarische Massnahmen informiert der Bundesrat das Parlament
jährlich über Massnahmen, die er im Berichtsjahr getroffen hatte, damit National- und
Ständerat über die Weiterführung, Ergänzung oder Änderung dieser Massnahmen
befinden können. Konkret legte er dem Parlament einen Bundesbeschluss zur Änderung
der Agrareinfuhrverordnung und der Zollpräferenzverordnung aus dem Jahr 2021 zur
Genehmigung vor. 

Die Botschaft zu den Wirtschaftsbeziehungen betraf Änderungen des
Handelsabkommens zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, mit denen
das Abkommen an die revidierten Ursprungsregeln des Regionalen Übereinkommens
über die Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln angepasst werden sollte. 
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In der Frühjahrssession 2022 nahm der Ständerat Kenntnis vom Bericht und befasste
sich mit den beiden Beschlüssen zur Änderung des Handelsabkommens mit dem
Vereinigten Königreich und der Genehmigung der zolltarifarischen Massnahmen,
welche er beide einstimmig annahm. Carlo Sommaruga (sp, GE) ergriff das Wort, um
sich zur globalen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu äussern. Er kritisierte den
Bundesrat dafür, dass die Schweiz die Bemühungen einer Mehrheit der WTO-Länder
blockiere, die geistigen Eigentumsrechte auf Mittel zur Bekämpfung von Covid-19
temporär auszusetzen. Er forderte den Bundesrat daher auf, sich in Zukunft im TRIPS-
Rat – einem WTO-Unterorgan – für eine integrative und konsensorientierte Lösung
einzusetzen. 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter nahm Stellung zu den Vorwürfen Sommarugas und
erklärte, dass eine Ausnahmeregelung für Patente in den Augen des Bundesrats den
Zugang zu den entsprechenden Produkten nicht verbessern würde. Der Zugang habe
vor allem aufgrund von Handelsbeschränkungen und Vertriebsproblemen gefehlt. Der
Patentschutz sei zudem ausschlaggebend für die schnelle Entwicklung von Impfstoffen
gewesen. Da der Krieg in der Ukraine erst nach Veröffentlichung des Berichts
ausgebrochen war, nahm Bundesrätin Keller-Sutter bei ihren Ausführungen zu den
aktuellen Konjunkturaussichten darauf Bezug. Sie erklärte der kleinen Kammer, dass der
Krieg die Teuerungsrate erhöhen und die Kaufkraft der Haushalte und die Anzahl
Exporte senken dürfte. 13

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Hilfswerke warnten zu Beginn des Lockdowns im März davor, dass die zur Eindämmung
des Coronavirus getroffenen Massnahmen in Asylzentren vielerorts kaum oder gar
nicht umsetzbar seien, weder für die im Asylwesen Beschäftigten noch für die
Geflüchteten. So berichteten Angestellte den Medien, dass in Küchen und
Sanitäranlagen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.
Auch an Desinfektionsmittel mangle es und Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Angestellten seien teilweise schlecht über die Situation und die geltenden Massnahmen
informiert worden. Die Situation, so war den Medien zu entnehmen, schien je nach
Unterkunft zu variieren. Ein enormes Ansteckungsrisiko bestand beispielsweise in
vereinzelten Unterkünften im Kanton Zürich, wo die Lage mit bis zu 18 Betten pro
Zimmer angespannt war, wie der Tages-Anzeiger berichtete. 

Bund und Kantone suchten deshalb nach zusätzlichen Asylunterkünften, damit die
Hygieneregeln besser eingehalten und das Ansteckungsrisiko in entsprechenden
Anlagen gesenkt werden könnten. Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller
betonte etwa, man habe die Informationen zu den Massnahmen in über zehn Sprachen
publiziert und die Situation mithilfe von provisorischen Absperrungen und angepassten
Zeitplänen für die Benutzung der Küche entschärft, bis die zusätzlichen Unterkünfte
bezugsbereit waren. Der Bundesrat entschied, zuvor stillgelegte Anlagen wieder in
Betrieb zu nehmen, damit die Situation auch in den Bundesasylzentren verbessert
werden konnte. Die Forderung der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, laufende
Asylverfahren aufgrund der Krise vorübergehend einzustellen, lehnte der Bund jedoch
ab. Die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte an einer Pressekonferenz im
April, es gelte, die Rechtssicherheit zu bewahren. Erhielten aber Asylsuchende während
der sogenannten «ausserordentlichen Lage» einen negativen Asylentscheid, sodass sie
dadurch das Land verlassen mussten, erhielten die Betroffenen aufgrund der Situation
mehr Zeit, um auszureisen. 

Insgesamt, resümierten Behörden und Medien, gab es bis im Juni wider den
Befürchtungen nur eine geringe Zahl an Ansteckungen in den Unterkünften zu beklagen.
In betroffenen Zentren wurden im Falle einer Infektionsmeldung entweder strenge
Isolationsmassnahmen getroffen oder die Infizierten wurden wie beispielsweise in Frick
(AG) in eigens dafür eingerichtete externe Quarantänestationen gebracht. Doch trotz
tiefer Ansteckungszahlen war die Situation eine grosse, in erster Linie auch psychische
Belastung für Betroffene: Wie ein Bewohner einer vom Bund eingerichteten Unterkunft
in einer Zivilschutzanlage gegenüber der Basler Zeitung berichtete, war die Sorge, sich
auf solch engem Raum anzustecken, allgegenwärtig. Auch nach den getroffenen
Vorkehrungen und Bemühungen des Bundes und der Mitarbeitenden sei es den
Bewohnerinnen und Bewohnern nämlich nicht immer möglich gewesen, die
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schützenden Massnahmen einzuhalten. Es zeigten sich allerdings auch positive
Entwicklungen, wie die Aargauer Zeitung festhielt: Damit die «schulische, berufliche
und soziale Kommunikation» in den Zentren aufrechterhalten werden konnte, wurde
vielerorts der Ausbau von WLAN-Anschlüssen vorangetrieben, wie dies bereits seit
längerer Zeit von unterschiedlichen Stellen gefordert worden war. 14

Die zwangsweise Durchführung eines Covid-19-Tests für Ausreisepflichtige verstosse
gegen das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, argumentierten Vertreterinnen
und Vertreter der SP und Grünen bei der Beratung der Botschaft zur Änderung des
Ausländer- und Integrationsgesetzes in der Herbstsession 2021 im Nationalrat. Die
links-grüne Minderheit, die Nichteintreten verlangte, unterlag jedoch mit
geschlossenen 65 Stimmen aus ihren Reihen gegenüber den ebenso geschlossen
stimmenden bürgerlichen Fraktionen, die 120 Stimmen für Eintreten auf sich vereinten.
Auch ein von gleicher Seite getragener Minderheitsantrag, der aufgrund befürchteter
Verletzungsgefahr die zwangsweise Durchführung von Hals-Nasen-Abstrichen verbieten
wollte, scheiterte mit ähnlichen Stimmverhältnissen. Sukkurs erhielt die Ratslinke
lediglich von der GLP bei ihrem dritten und letzten Minderheitsantrag, mit dem sie
verhindern wollte, dass das Gesetz dringlich erklärt wird. Dringlichkeit solle nicht zur
«valablen Option» werden, sondern nur dann zum Zuge kommen, wenn tatsächlich eine
Dringlichkeit vorliege, vertrat Corina Gredig (glp, ZH) die Meinung der GLP-Fraktion in
dieser Frage. Karin Keller-Sutter begründete die Dringlichkeit mit dem raschen Anstieg
der Fälle – seit April 2021 (22 Fälle) habe sich die Zahl an Personen, die sich einem Test
verweigerten, rasant entwickelt (Ende August: 126 Fälle); die Belegung in den
Bundesasylzentren liege aktuell bei 90 Prozent. Mit 104 zu 77 Stimmen lehnte der
Nationalrat den Verzicht auf die Dringlichkeitserklärung ab. 

Bereits am Tag darauf beschäftigte sich der Ständerat mit der Vorlage. Auch ihm lag ein
Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor. Dieser wurde von Mathias Zopfi (gp, GL) und
Maya Graf (gp, BL) getragen. Mit 31 zu 10 Stimmen beschloss der Ständerat indes
Eintreten und sogleich darauf und mit ebendiesem Stimmverhältnis Zustimmung zum
vorliegenden Entwurf.

Nachdem beide Räte ihre volle Zustimmung zur bundesrätlichen Botschaft gegeben
hatten, hatten sie noch über die Dringlichkeitsklausel zu befinden, die in solchen
Fällen standardmässig nach erfolgter Differenzbereinigung zur Abstimmung kommt. Der
Nationalrat stimmte dieser mit 103 zu 76 Stimmen zu, der Ständerat mit 40 zu 1
Stimmen. Danach war die Gesetzesrevision bereit für die Schlussabstimmung, welche
sie zum Ende der Herbstsession 2021 mit 128 zu 68 Stimmen im Nationalrat und 35 zu 9
Stimmen im Ständerat passierte. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2021
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nach den ersten Beratungen des Entwurfs der RK-SR zum Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesen in Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
waren zur Differenzbereinigung in der Herbst- und Wintersession 2021 noch zwei
Differenzen offen.

Bei der ersten Differenz wollte der Nationalrat neu das Beschwerderecht im Rahmen
von Stiftungen gesetzlich regeln und auf Personen ausweiten, die ein «berechtigtes
Kontrollinteresse» an der Arbeit des Stiftungsrates haben. Der Ständerat folgte jedoch
stillschweigend seiner Kommission, lehnte diesen Punkt ab und hielt somit an der
Differenz fest. Der Artikel sei zu undeutlich formuliert, weshalb man eine
Beschwerdeflut und somit eine Schwächung des Stiftungsstandorts Schweiz und der
Rechtssicherheit fürchte, erklärte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Zudem
sei die bereits bestehende Aufsicht über Stiftungen ausreichend und funktioniere gut.
Doch auch der Nationalrat hielt in der Wintersession 2021 auf Anraten seiner
Kommissionsmehrheit und gegen eine Minderheit Vogt (svp, ZH) an der Differenz fest:
Die Formulierung eines «berechtigte[n] Kontrollinteresse[s]» werde eine
Beschwerdeflut verhindern, argumentierte Kommissionssprecherin Judith Bellaïche
(glp, ZH). Erfolglos blieb auch eine Minderheit Dandrès (sp, GE), die den Beschwerdeweg
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noch weiter öffnen und die Bedingung eines «berechtigten Interesses» streichen
wollte. In der Folge stimmten beide Räte einem Kompromissvorschlag zu: So hatte eine
erfolgreiche Minderheit Sommaruga (sp, GE) im Ständerat vorgeschlagen, das
Beschwerderecht begrenzter zu erweitern, als es der Nationalrat ursprünglich
vorgesehen hatte. Konkret sollten Spenderinnen und Spender sowie ihnen
nahestehende Personen, welche der Nationalrat einschliessen wollte, vom
Beschwerderecht ausgeschlossen werden. Der Ständerat folgte diesem Vorschlag mit
26 zu 17 Stimmen. Der Bundesrat, welcher sich ursprünglich gegen eine Erweiterung
ausgesprochen hatte, erachtete diesen Kompromiss ebenfalls als machbare Lösung, wie
Karin Keller-Sutter erläuterte. In der Folge stimmte auch der Nationalrat dieser Lösung
stillschweigend zu, womit diese erste Differenz bereinigt war. Damit haben nun
Begünstigte und Gläubiger einer Stiftung, sowie Stifter und Zustifter, ihnen
nahestehende Personen und Stiftungsratsmitglieder ein Beschwerderecht. Dafür muss
jedoch ein berechtigtes Kontrollinteresse daran, dass die Stiftung im Sinne des
Stiftungszwecks handelt, nachgewiesen werden können.

Eine zweite Differenz hatte der Nationalrat bei der Frage, ob Stiftungen, die ihre
Stifungsorgane entsprechend ihrer Aufgaben entlöhnen, steuerbefreit werden
können, geschaffen. Die RK-SR wollte auch hier an der ablehnenden Haltung des
Ständerats festhalten, da diese Forderung in der Vernehmlassung von 18 Kantonen strikt
abgelehnt worden sei, wie Kommissionssprecher Rieder die Mehrheitsposition
ausführte. Die Kommission befürchtete etwa, dass Stiftungsgelder so in Löhne statt in
den tatsächlichen Stiftungszweck fliessen würden. Der Ständerat folgte stillschweigend
seiner Rechtskommission, woraufhin aber auch der Nationalrat an seiner Version
festhielt, um eine professionellere Stiftungsführung zu ermöglichen. Zudem gehe es
eben um «angemessene» und nicht um «marktkonforme» Löhne, wie der Ständerat
befürchtet hatte. Die Argumentation des Ständerates sei widersprüchlich, da er den
zweckmässigen Einsatz der Gelder bei den Löhnen fürchte, aber gleichzeitig eine
Beschwerdemöglichkeit für solche Fälle verhindern wolle, kritisierte
Kommissionssprecherin Bellaïche den Schwesterrat. Nach einem weiteren Festhalten
des Ständerats lenkte der Nationalrat ein und verzichtete auf diese Ergänzung, womit
auch die letzte Differenz bereinigt werden konnte.

Das Geschäft war damit für die Schlussabstimmungen bereit, welche noch in der
Wintersession 2021 stattfanden. Der Nationalrat nahm den Entwurf mit 141 zu 52
Stimmen an, wobei alle ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion stammten. Der Ständerat nahm die Vorlage hingegen
einstimmig mit 43 Stimmen an. Damit kamen die Beratungen zur parlamentarischen
Initiative Luginbühl und zu deren Umsetzung nach gut sieben Jahren zu einem Ende. 16

Kirchen und religionspolitische Fragen

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über eine Motion der SVP-
Fraktion vom September 2019, bei welcher der Titel Programm war: «Stopp der
Ausbreitung des radikalen Islams in der Schweiz!». Damit forderte die SVP-Fraktion
unter anderem ein Verbot von direkten oder indirekten Zahlungen aus dem Ausland an
islamische Organisationen, Gebetshäuser und weitere Institutionen mit denen die
Förderung des Islams in der Schweiz finanziert würde. Ausserdem solle der
Informationsaustausch zwischen den Behörden auf allen Ebenen ausgebaut werden und
genügend Spezialistinnen und Spezialisten zur Überwachung von Moscheen und
Imamen zur Verfügung gestellt werden. Zusammen mit weiteren Massnahmen solle
damit die Schweizer Rechtsordnung bewahrt und die Schweiz weiter vor terroristischen
Anschlägen geschützt werden, wie Walter Wobmann (svp, SO) das Anliegen seiner
Fraktion erklärte. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sich gegen die Annahme der
Motion aus. Auch wenn von extremistischen islamistischen Gemeinschaften durchaus
Gefahr ausgehe, seien die geforderten Massnahmen unverhältnismässig und würden die
Grundrechte der muslimischen Gemeinschaft verletzen. Dies sei diskriminierend und
verfassungswidrig, wie die Justizministerin ausführte.
Der Nationalrat lehnte die Motion in der Folge mit 136 zu 54 Stimmen ab. Die
befürwortenden Stimmen stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion
sowie von einer Person aus der FDP.Liberalen-Fraktion.
Bereits kurz vor Einreichung dieser Motion hatte der Nationalrat in der Herbstsession
2019 eine exakt gleichlautende Motion der SVP-Fraktion abgelehnt, welche ebenfalls
von Walter Wobmann vertreten worden war. Damals wurde sie per Stichentscheid
durch die damalige Präsidentin Marina Carobbio (sp, TI) allerdings noch äusserst knapp
abgelehnt. 17
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1) APS-Zeitungsanalyse 2021 – Rechtsordnung
2) Medienmitteilung BR vom 29.4.20; NZZ, 20.3.20; LT, 26.3.20; LT, NZZ, 27.3.20; TA, 31.3.20; NZZ, TA, WoZ, 2.4.20; LT,
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SoZ, 21.2., 2.5.21; AZ, 4.12.21; Blick, 24.12.21; TA, 11.1.22; Blick, 18.2.22; SoZ, 20.2.22; 24H, 10.3.22; SoZ, 13.3.22
5) Medienmitteilung Bundesrat vom 11.11.22; Medienmitteilung Bundesrat vom 13.5.22; Medienmitteilung Bundesrat vom
2.9.22; Medienmitteilung Bundesrat vom 29.8.22; Medienmitteilung Bundesrat vom 31.1.22; Medienmitteilung Bundesrat vom
4.2.22; Medienmitteilung Bundesrat vom 7.11.22; Medienmitteilung Bundesrat vom 9.5.22
6) Medienkonferenz Bundesrat vom 16.3.20; Medienmitteilung Bundesrat vom 13.3.20; Medienmitteilung Bundesrat vom
16.3.20; Medienmitteilung Bundesrat vom 18.3.20; Medienmitteilung Bundesrat vom 25.3.20; TA, 14.3., 16.3.20; CdT, NZZ,
17.3.20; NZZ, TA, 19.3.20
7) AB NR, 2020, S. 531 ff.
8) BBl, 2020, S. 587 ff.; Bericht APK-SR vom 14.5.20
9) AB SR, 2021, S. 943f.; Mo. 21.3297
10) AB SR, 2021, S. 11ff.; Mo. 20.4477; AZ, 10.9.19
11) AB NR, 2021, S. 1931 f.; Bericht SPK-NR vom 3.9.21
12) Medienmitteilung EDA vom 14.2.22
13) AB SR, 2022, S. 150 ff.; BBl 2022, 656; BBl, 2022 655; BBl, 2022 659; Medienmitteilung APK-SR vom 15.2.22
14) TA, 24.3.20; AZ, BZ, Bund, 26.3.20; QJ, 30.3.20; BLZ, 31.3.20; AZ, 1.4.20; AZ, LT, NZZ, TA, ZGZ, 2.4.20; TA, 3.4.20; AZ,
4.4.20; AZ, BZ, LZ, NZZ, 7.4.20; BLZ, 8.4.20; WoZ, 9.4.20; AZ, 21.4.20; BZ, 24.4.20; Blick, 27.4.20; TA, 28.4.20; AZ, 23.5.20; SZ,
25.5.20; AZ, 7.6.20; TA, 16.6.20; SZ, 18.6.20; NWZ, 19.6.20; NZZ, 24.6.20
15) AB NR, 2021, S. 1590 ff.; AB NR, 2021, S. 1740; AB NR, 2021, S. 2144; AB SR, 2021, S. 1092; AB SR, 2021, S. 807 ff.; AB SR,
2021, S. 924; BBl 2021 2337
16) AB NR, 2021, S. 2365 ff.; AB NR, 2021, S. 2530 f.; AB NR, 2021, S. 2753; AB SR, 2021, S. 1264 ff.; AB SR, 2021, S. 1440; AB SR,
2021, S. 927
17) AB NR, 2021, S. 1600 f.
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